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Verordnung 
über die Technischen Bergbauinspektionen.

Vom 8. Juli 1954

Verbesserung der planmäßigen und betriebssicheren Durchführung sämt- 
und Aufgaben der Technischen Bergbauinspektionen folgendes verordnet:

Im Rahmen der Maßnahmen zur 
licher Bergbauarbeiten wird über Aufbau

I.
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
(1) Die Technischen Bergbauinspektionen sind staat

liche Organe, die für die technische Beaufsichtigung des 
gesamten Bergbaues im Gebiet der Deutschen Demokra
tischen Republik verantwortlich sind. Die Verantwort
lichkeit der Werkleiter oder Betriebsinhaber und der 
Dienststellen für die ihnen unterstellten Betriebe wird 
hierdurch auch hinsichtlich der technischen Sicherheit 
nicht berührt.

(2) Die Technischen Bergbauinspektionen gliedern 
sich in:

a) die Technische Bergbauinspektion der Republik, 
die dem Minister für Schwerindustrie untersteht;

b) die der Technischen Bergbauinspektion der Repu
blik unterstellten Technischen Bezirks-Bergbau
inspektionen.

(3) Die räumliche Abgrenzung der Bezirke der Tech
nischen Bezirks-Bergbauinspektionen hat nach den 
wirtschaftlichen Erfordernissen unter Berücksichtigung 
der örtlichen Verhältnisse in der Weise zu erfolgen*


